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bestandes aus ähnlichen Gründen, nämlich wegen Nichtanwend-
barkeit der betreffenden Gesetzesbestimmung, Ausführung einer
Pflichthandlung gegenüber, mangelnden Bewusstseins der
Rechtswidrigkeit, verneint worden. Die Kosten des Verfahrens
wurden auf die Staatskasse genommen, dem Angeklagten eine
Entschädigung nicht zugesprochen.» (Auszug aus der «N. Z. Z.»
Nr. 2328/1931.)

Wenn auch dieses Urteil in Kreisen der Offiziere Befriedigung

auslösen muss, so ist damit die Angelegenheit nicht abgetan.

In einem neuen Dienstreglement müssen die Grundsätze
genau niedergelegt werden, wie ein Gradierter — Offizier oder
Unteroffizier — sich in solchen und ähnlichen Fällen benehmen
soll, ob und wann er von der Waffe Gebrauch machen darf.

Wenn das rote Zürich nicht imstande ist, die Uniform,
vorläufig noch für viele Schweizerbürger ein Ehrenkleid, zu schützen,
wie ein jeder Bürger das Recht auf Schutz seiner Person in einem
nichtbolschewistischen Staat hat, so sorge man durch Wegnahme
aller Kurse und Schulen von Zürich dafür, dass möglichst wenig
Anlass zu Zusammenstössen mehr gegeben wird, die sich nach
der laxen Rechtsprechung des Bezirksgerichtes Zürich den
Chauffeuren gegenüber wiederholen können.

Den Degen eines verzagten Soldaten und die Feder eines
ungelehrten Doktors soll man zusammenbinden; ihre Kinder
kommen an den Bettelstab.

Feldherren und Reichsräte lassen sich nicht aus Samen
ziehen. Soldatensprichwörter.

MITTEILUNGEN

Geschichtliche Gedenktage 1932.

28. Nov. 1812 Beresina.
17. Okt 1812 Rostna.
10. Aug. 1792 Tuilerien.
25. Juli 1712 II. Schlacht bei Villmergen.
24. April 1622 Prättigauer Sturm.
21./22. Dez. 1602 Escalade zu Genf.
30. Okt. 1532 Nikolaus Wengi.
27. April 1522 Biccoca.
30. Juni 1422 Arbedo.

7. Nov. 1332 Eintritt Luzerns in den Bund.
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